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Regeste

Haftpflichtrecht

Erwägungen

E. 5
Die Berufung ist teilweise gutzuheissen und die Sache ist zur Neubeurteilung im Sinne von
Art. 64 OG an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Berufung abzuweisen,
soweit darauf einzutreten ist. Diesem Verfahrensausgang entsprechend ist die
Gerichtsgebühr den Parteien je zur Hälfte zu auferlegen ( Art. 156 Abs. 3 OG ). Die
Parteikosten sind wettzuschlagen, so dass keine Partei von der andern eine
Parteientschädigung zu fordern hat ( Art. 159 Abs. 3 OG ).
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